C. Dritte Verordnung zur Durchfuhrung

des Gewerbesteuergesetzes
Vom 31. Januar 1949

in der Fassung des § 21 Absatz 2 der Verordnung zur Durchfithrung der §§ i7 bis 19 des Steue:
anpassungsgesetzes vom 16. Dezember 1941.

Auf Grund der §§ 12 und 13 der Abgaben-
ordnung wird im Einvernehmen mit dem Mini-
ster des Innern hierdurch verordnet:

Zum § 2 des Gesetzes,

§1

Betriebe der 6ffentlichen Hand.

(!) Unternehmen von Korperschaften des
offentlichen Rechis sind gewerbesteuerpflichtig,
wenn sie als stehende Gewerbebetriebe anzusenen
sind.

(?) Unternehmen von Korperschaften des
offentlichen Rechts, die tiberwiegend der Aus-
iibung der offentlichen Gewalt dienen (Hoheits-
‘betriebe), gehoren nicht zu den Gewerbebetrie-
ben. Eine Ausiibung der sffentlichen Gewalt ist
insbesondere anzunehmen, wenn es sich um
Leistungen handelt, zu deren Annahme der
Leistungsempfénger auf Grund gesetzlicher oder
behérdlicher Anordnung verpflichtet ist. Hoheits-
betriebe sind z. B. Forschungsanstalten. Wetter-
warten, Schlachthofe, Friedhofe, Anstalten zur
Nahrungsmitteluntersuchung, zur Desinfektion,
zur Leichenverbrennung, zur Miillbeseitigung,
zur Strassenreinigung und zur Abfithrung von
Spiilwasser und Ab{féllen.

(3) Versorgungsbetriebe von Korperschaften
des offentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche
Versicherungsanstalten unterliegen der Gewerbe-
steuer. Das gilt auch dann, wenn sie mit Zwangs-
oder Monopolrechten ausgestattet sind.

§2
Organgesellschaft

Eine Kapitalgesellschaft ist dem Willen ei
gewerblichen Unternehmens derart untergeordn
dass sie keinen eigenen Willen hat (Org
gesellschaft), wenn sie nach dem Gesamtbild
tatsichlichen Verhiltnisse finanziell, wirtscha
lich und organisatorisch in dieses Unternehm
eingegliedert ist.

§ 3

Aufgabe, Auflésung und
Konkurs.

(!) Ein Gewelibebetl‘ieb, der aufgegeben o

aufgelost wird, bleibt Steuergegenstand bis z
Beendigung der Aufgabe oder Abwicklung.

(2) Die Gewerbesteuerpflicht wird durch
Eréfinung des Konkursverfahrens iiber das V
mogen des Unternehmers nicht beriihrt.

§ 4

Lotsen.

§5

Betriehstidtten auf Schiffen

.



§ 6

Binnenschiffahrtsbetriebe.

Bei Binnenschiffahrtsbetrieben, die feste ort-
liche Anlagen oder Einrichtungen zur Ausiibung
des: Gewerbes nicht unterhalten, gilt eine Be-
triebstdtte in dem Ort als vorbanden, der als
Heimathafen ' (Heimatort) im Schiffsregister
_eingetragen ist.

Zu clen §§ 2 und 3 des Gesetzes.

§7

Wirtschaftlicher
betrieb.

Geischéif'ts-

~ () Ein wirtschaftlicher Geschiiftsbetrieb ist
eine planmaissige wirtschaftliche Tétigkeit zur
Erzielung von FEinnahmen oder von anderen
wirtschaftlichen Vorteilen, die iiber eine ein-
malige Betitigung hinausgeht. Die "Absicht der
Gewinnerzielung ist nicht erforderlich.

_ (3) Ein wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb ist
nur insoweit gewerbesteuerpilichtig, als er iiber
den Rahmen einer Vermogensverwaltung hin-

ausgelhit.

~Genossenschaften.

Fiir die Erm1ttlung des Gewerbeertrags der Ge-
nossenschaften gilt die Verordnung iiber die
Kérperschaftssteuer der Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften. vom 8. Dezember 1939,

Zum §-3 des Gesetzes.

"Zindwarenmonopol,

(gestrichen.) -

) Krankenanstalten des Staates, einer Ge-
meinde oder eines Gememdeverbands smd von.
der Gewerbesteuer befreit,

(?) Krankenanstalten, die nicht von einer im
Absatz 1 bezeichneten Gebietskdrperschaft betrie-
ben werden, sind von der Gewerbesteuer befreit,
wenn sie im Bemessungszeitraum in besonderem
Mass der minderbemittelten Bevilkerung dienen.

(®) Eine Krankenanstalt dient in besonderem
Mass der minderbemittelten Bevolkelung, wenn
sie die Voraussetzungen erfiillt, die im § 11,
Absidtze 2 bis 6 der Verordnung zur 'Durch-"
fithrung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungs
gesetzes vom 16. Dezember 1941 bezelehnet
sind. :

(%) Absitze 2 und 3 gelten auch dann, wenh’
eine Krankenanstalt von einer natiirlichen Person
oder von einer Personengesellschaft betrieben
wird.

(°) Hat eine Privatkrankenanstalt keine Kon-
zession, so steht ihr Steuerfreiheit auf Grund
dieses Paragraphen nicht zu.

§ 12
Pensionskassen
und dhnliche: Kassen.

Pensionskassen und dhnliche Kassen (Witwen-,
Waisen-, Sterbe-, Kranken-, Unterstiitzungskassen
und sonstige Hilfskassen fiir Fiille der Not oder
Arbeitslosigkeit) sind von der Gewerbesteuer be-
freit, wenn sie die fiir eine Befreiung von’der
Korperschadtsteuer - erforderlichen  Voraussetz-
ungen  erfiillen. - ' »

.§ 13
Steuerflelhelt fur neuem
Untelnehmen o

(M) Der Fmanzminister ist ermichtigt, im
Einvernehmen mit dem Minister 'des Innern



Unternehmen zur Entwicklung neuer Herstel-
lungsverfahren oder zur Herstellung neuartiger
Erzeugnisse fiir eine von ihm zu bestimmende
Zeit von der Gewerbesteuer ganz oder teilweise
zu befreien. Voraussetzung ist, dass dafiir ein
iiberragendes Bediirfnis der gesamten Wirtschaft
anerkannt wird und der Steuerausfall der Ge-
meinde zugemutet werden kann.

(®) Ob ein iiberragendes Bediirfnis der ge-
samten Wirtschaft im Sinn des Absatzes 1 vor-
liegt, wird im Einzelfall durch den Finanzminister
im Benehmen mit dem Wirtschaftsminister, dem
Minister fiir Ernidhrung und Landwirschaft und
dem Arbeitsminister bestimmt.

(]) Die Freistellung von der Gewerbesteuer
darf nicht gewihrt werden, wenn das neue Unter-
nehmen in unmittelbarem Wettbewerb mit einem
Unternehmen steht, das am 15. Juli 1933 in der
Wirtschaft bereits bestanden hat (§ 3 des Ge-
setzes iiber Steuererleichterungen vom 15. Juli

1933).
§ 14

Zum § 4 des Gesetzes.

§ 15

Gewerbebetriebe auf
gemeindefreien Grundstiicken.

§ 16

Hebeberechtigte Gemeinde bet
Gewerbebetriebenauf Schiffen
und bei Binnenschiffahrts-
betrieben.

Hebeberechtigte Gemeinde fiivr die Betrieb-
stiatten auf Kauffahrteischiffen, die in einem in-
landischen Schiffsregister eingetragen sind und
fir die im § 6 bezeichneten Binnenschiffahrts-
betriebe ist die Gemeinde, in der der inlindische
Heimathafen -(Heimatort) des Schiffes liegt.

Zum § 7 des Gesetzes.

§ 17
Gewinh.

(1) Als Gewinn, der nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln ist;
gilt der Gewinn im Sinn der §§ 4 bis 7 des Ein
kommensteuergesetzes,

(3) Als Gewinn, der nach den Vorschriften
des Korperschaftsteuergesetzes zu ermitteln ist,
gilt das Einkommen im Sinn des § 6 des Korper-
schaftsteuergesetzes. Der Verlustabzug (§ 10
Absatz 1 Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes)
bleibt dabei unberiicksichtigt.

LEG

Zu den §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes.

§ 18

Gewerbeertrag bei Abwicklung
und Konkurs.

(1) Der Gewerbeertrag, der bei einem in der
Abwicklung befindlichen Gewerbebetrieb im
Sinn des § 2 Absatz 2 Ziffer 2 des Gesetzes
im Zeitraum der Abwicklung entstanden ist, ist
auf die Jahre des Abwicklungszeitraums zu ver-
teilen. )

{?) Das gilt entsprechend fiir Gewerbebetriebe,
wenn iiber das Vermdgen des Unternehmers das
Konkursverfahren eréffnet worden ist,

§ 19

Gewerbeverlust.

Der Gewerbeertrag wird bei Gewerbetreiben-
den, die Biicher nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs fithren, um die Fehlbetrige ge--
kiirzt, die sich bei der Ermittlung des Gewerbe-
ertrags fiir die beiden vorangegangenen Wirt-
schaftsjahre (§ 10 des Gesetzes) nach den Vor-
schriften der §§ 7 bis 9 des Gesetzes ergeben
haben, soweit die Fehlbetrige nicht bei der Er-
mittlung des Gewerbeertrags fiir das voran-
gegangene Wirtschaftsjahr gekiirzt worden sind.



Zu den §§ 8 und 9 des Gesetzes.
§ 20

Begriff
der wesentlichen Beteiligung.

() Unter wesentlich Beteiligten im Sinn des
§ 8 Ziffer 6 des Gesetzes sind natiirliche Per-
sonen-zu verstehen. Unter wesentlich Beteiligten
im Sinn des § 9 Ziffer 1 Satz 2 des Gesetzes
sind natiirliche und juristische Personen zu ver-
stehen.

() Eine Person ist an einem Unternehmen
wesentlich beteiligt, wenn sie zu mehr als einem
Viertel beteiligt ist. Eine natiirliche Person ist
auch dann wesenilich beteiligt, wenn sie und ihre
Angehérigen zusammen zu mehr als einem Vier-
tel beteiligt sind. Beteiligung durch Vermittlung
eines Treuhiinders oder einer Gesellschaft steht
‘einer unmittelbaren Beteiligung gleich. Die Be-
teiligung muss in einem Zeitpunkt des Bemes-
sungszeitraums bestanden haben, der fiir die
Ermittlung des Gewerbeertrags massgebend ist.

Zu den §§ 8 und 12 des Gesetzes.
§ 21

Daverschulden bei Kredit-
instituten.

Bei Kreditinstituten im Sinn des § 1 des Ge-
setzes iiber das Kreditwesen vom 25. September
1939, die geschiftsméssig Geldbetrige annehmen
und abgeben, gelten hereingenommene Gelder,
Darlehen und Anleihen nur insoweit als Dauer-
schulden, als der Ansatz der zum Anlage
vermdgen gehdrigen Betriebsgrundstiicke (ein-
schliesslich Gebaude) und dauernden Beteili-
gungen das Eigenkapital iiberschreitet.

§ 22

Uberschuldete Betriebe des
Gaststidtten- und Beherbergungs-
’ gewerbes.

Ubersteigen bei Betricben des Gaststitten-
und Beherbergungsgewerbes die Dauerschulden

130 vom Hundert des Einheitswerts der Betriebs-
grundstiicke und fiihrt die Hinzurechnung dieser
Schulden oder ihrer Zinsen zu einer unbilligen
Besteuerung, so ist auf Antrag insoweit von einer
Hinzurechnung abzusehen.

Zum § 9 des Gesetzes. c

§ 23

Grundbesituz

I
&
Q

(') Die Frage, ob und inwieweit im Sinn des
§ O Ziffer 1 des Gesetzes Grundbesitz zum Be-
triebsvermogen des Unternehmers gehort, ist
nach den Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes oder des Korperschaftsteuergesetzes zu
entscheiden. Massgebend ist dabei der Stand am
1. Januar des Kalenderjahrs, in dem der Er-
hebungszeitraum beginnt.

(3) Gehort der Grundbesitz nur zum Teil zum
Betriebsvermégen im Sinn des Absatzes 1, so
ist der Kiirzung nach § 9 Ziffer 1 des Gesetzes
nur der entsprechende Teil des Einheitswerts zu-
grunde zu legen.

§ 24

Wohnungs- und Baugenossen-
schaften. ‘

Die Vorschrift des § 9 Ziffer 1 Satz 2 des
Gesetzes gilt auch fiir Wohnungs- und Bau-
genossenschaften, die ausschliesslich eigenen
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz
noch eigenes Kapitalvermégen verwalten und
nuizen.

Zu den §§ 9 und 12 des Gesetzes.

§ 25

Massgebender Einheitswert,

Massgebend ist der Einheitswert vom letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt) , der
dem Beginn des Erhebungszeitraums unmittelbar
vorangeht. Der Einheitswert vom Hauptfeststel-



lungszeitpunkt ist nur dahn massgebend, wenn
er mindestens fiinf Vierteljahre vor dem Beginn
des Erhebungszeitraums liegt.

Zum § 11 des Gesetzes.

Hausgewerbetreibende,

(1) Hausgewerbetreibende sind natiirliche Per-
sonen oder Personenzusammenschliisse, wenn sie
als’ Gewerbetreibende -in eigener Wohnung oder
Betriebstitte in Auftrag und fiir Rechnung von
Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern unter
eigener Handarbeit Waren herstellen oder beat-
beiten. -Die- Personen miissen selbst wesentlich
am Stiick mitarbeiten. Die Vorschrift des § 11
Absatz 3 des Gesetzes gilt fir Hausgewerbe-
treibende, wenn der nach § 11 Absatz 1 Satz 3
des Gesetzes abgerundete Gewerbeertrag in- dem
massgebenden Bemessungszeitraum nicht mehr

als (4000 RM) 40.000 Franken betragen hat.

(%) Die Vorschrift des § 11 Absatz 3 des Ge-
setzes gilt auch fiir Zwischenmeister, wenn der
abgerundete Gewerbeertrag in dem massgeben-
den Bemessungszeitraum nicht mehr als (4000
RM) 40.000 Franken betragen hat. Zwischen-
meister ist, wer die ihm von Gewerbetreibenden
ubeltlagene Arbeit an Heimarbeiter oder Haus
gewelbetleibende WeltElglbt S -

- Zum § 1,27 des. Gesetzes.
§ 27

Gewerbekapital beim Eintritt in
die Steuerpflicht.

(1) Beim FKintritt eines Gewerbebetriebs in die
Steuerpflicht ist das Gewerbekapital auf den Zeit-
punkt des Beginns der Steuerpflicht nach den

Grundsétzen des § 12 des Gesetzes und des Be-

wertungsgesetzes zu ermitteln,

(2) .Das nach Absatz 1. elmlttelte Gewerbe:
kapital ist der Festsetzung des Steuermessbetrags
so lange. zugrunde zn Iegen, bis ein nach § 25

massgebender -Einheitswert des gewerblichen Be-
triebs festgestellt ist. SERRCE

§ 28 LEG

Verdnderungen im ‘Bestan
Betriebsgrundsticken,

() Der Erwerb oder die Velausserung eines
Betriebsgrundstiicks wird bei der Ermittlung des
Gewerbekapitals nach Massgabe der Absitze 2
und 3 beriicksichtigt, wenn das Betriebsgrund-
stiick nach dem Zeitpunkt, auf den der mass-
gebende Einheitswert des gewerblichen Betriebs
(§ 25) festgestellt worden ist, und vor dem Be:
ginn des Kalenderjahrs, in dem der Erhebungs.
zeitraum beginnt, erworben oder verausselt wor-
den ist. :

(2) - Beim Erwerb eines Betuebsgrundstucks
ist’ das Gewerbekapital um den Betrag der An-
schaffungskosten fiir das Grundstiick zu kiirzen.
Verbindlichkeiten im Sinn.'des.§ .12. Absatz. 2
Ziffer ‘1 des Gesetzes, die mit dem Erwerb des
Grundstiicks - zusammenhingen, sind dem Ge-
werbekapital hinzuzurechnen.

(%) Bei der Veridusserung eines Betriebsgrund-
stiicks ist der Betrag-des  Verdusserungserloses
abziiglich der Verbindlichkeiten im Sinn des § 12
Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes, die bei der Ver-
dusserung des Grundstiicks weggefallen sind,
dem Gewerbekapital hinzuzurechnen.

Zu deﬂ §§ 14 und 27 des Gesetzes.
§ 29 B
Gewerbesteuelelklarung

( ) Eine " Gewerbesteuelerklamng zur Fest-
setzung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe-
ertrag und dem Gewerbekapital ist abzugeben:

1. fiir alle gewerbesteuerpflichtigen Unterneh-
men, deren Gewerbeertrag im Wirtschafts-
_jahr den Betrag-von (4000 RM) 40.000
Franken oder deren Gewerbekapital an dem
massgebenden Feststellungszeitpunkt den
Betrag von (20.000-RM) 200.000 Franken

* itberstiegen hat;



2. fiir ~ Kapitalgesellschaften  (Aktiengesell-

- schaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Gesellschaften mit beschrinkter
Haftung) ;

3. fiir Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften und fiir Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit.

Fir sonstige juristische Personen des
privaten Rechts und fiir nichirechtsfihige
Vereine ist eine Gewerbesteuererklirung
nur abzugeben, soweit diese Unternehmen
einen wirtschaftlichen  Geschéftsbetrieb
(ausgenommen Land- und Fortswirtschaft)

- unterhalten, der iiber den Rahmen einer
Vermédgensverwaltung hinausgeht;

4. ohne Riicksicht auf die Hohe des Gewerbe-
ertrags oder die Hohe des Gewerbekapitals
fiir alle gewerbesteuerpflichtigen Unter-
nehmen, bei denen der Gewinn auf Grund
eines Buchabschlusses zu ermitteln ist oder
ermittelt wird;

5. fiir alle gewerbesteuerpflichtigen Unterneh-
men, fiir die von der Steuerverwaltung eine
Gewerbesteuererklérung besonders verlangt
wird, - »

() Eine Gewerbesteuererklirung zur Fest-
setzung des Steuermessheirags nach der Lohn-
summe ist fiir alle gewerbesteuerpflichtigen
Unternehmen abzugeben, fiir die von der Steuer-
verwaltung eine solche Erklarung besonders ver-

langt wird.
§ 30

Zuschlag wegen verspiteter
Abgabe der Steuererkldrung.

(1) Die Steuerverwaltung kann einen Zuschlag
(§.168 Absatz 2 der Abgabenordnung) bis zu
zehn vom Hundert des endgiiltig festgesetzten
Steuermessbetrags festsetzen, wenn die Steuer-
erklérungsfrist nicht gewahrt wird. Der Zuschlag
ist zu unterlassen oder zuriickzunehmen, wenn die
Versdumnis entschuldbar erscheint.

(%) Der Zuschlag fliesst der Gemeinde zu. Sind
méhiere Gemeinden an der Gewerbesteuer betei-
ligt, so fliesst der Zuschlag der Gemeinde zu, der
der grosste Zerlegungsanteil zugewiesen ist.

_ Zum § 17 des Gesetzes.
§ 31

Wareneinzelhandelsunter-
nehmen.

(1) Wareneinzelhandelsunternehmen im Sinn
des § 17 des Gesetzes sind Unternehmen, die
ausschliesslich oder neben anderen Umsitzen Lie-
ferungen im Einzelhandel bewirken, Lieferungen
im Finzelhandel, die neben anderen Umsiitzen
bewirkt werden, bleiben ausser Betracht, wenn
sie ein Hundertstel des Gesamtumsatzes nicht
ibersteigen.

(¥ Lieferungen im Einzelhandel im Sinn des
Absatzes 1 sind

a) die im § 11 Absatz 3 der Durchfithrungs-

bestimmungen zum Umsatzsteuergesetz
vom 23. Dezember 1938 bezeichneten
Lieferungen,

b) Lieferungen im Grosshandel, sonstige Lei-
stungen und Eigenverbrauch, die als solche
aus der Buchfiihrung nicht eindeutig und
leicht nachpriifbar ersichilich sind.

(3) Die im § 53 Absatz 1 der Durchfiihrungs-
bestimmungen zum Umsatzsteuergesetz bezeich-
neten Lieferungen gelten nicht als Lieferungen
im Einzelhandel,

§ 32

Gemischte Unternehmen.

(*) Dient in einem Unternehmen, das sowohl
Umsitze im Einzelhandel als auch andere Um-
siitze bewirkt (gemischtes Unternehmen), eine
Betriebstitte nur zum Teil Zwecken des Waren-
einzelhandelsgeschafts, so unterliegt nur der-
jenige Teil des Zerlegungsanteils dem erhohten
Hebesatz, der auf den Wareneinzelhandel ent-
fallt. § 31 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend an-
zuwenden.

(3) Der Teil des Steuermessbetrags, der nach
Absatz 1 dem erhohten Hebesatz unterliegt, be-
stimmt sich nach dem Verhaliniss, in dem: die
Summe der Arbeitsichne, die auf -die Einzel-
handelstitigkeit in der Betriebstiitte entfallen, zu



dem Gesamtbetrag der in der Betriebstitte ge-
zahlten Lohne steht. Liisst sich dieses Verhilinis
nicht feststellen oder fithrt die Zugrundelegung
dieses Verhiltnisses zu einem unbilligen Ergeb-
nis, so ist der Zerlegungsanteil nach einem Mass-
stab aufzuteilen, der die tatsichlichen Verhilt-
nisse hesser beriicksichtigt.

Zum § 22 des Gesetzes.

§ 33

Verlegung von Betriebstiitten.

Wird eine Betriebstitte im Laufe des Er-
hebungszeitraums in eine andere Gemeinde ver-
legt, so ist die Gewerbesteuer in dieser Gemeinde
fiir die Zeit vom Beginn des auf die Verlegung
folgenden Kalendermonats bis zum Ende des Er-
hebungszeitraums nach dem fiir den Erhebungs-
zeitraum festgesetzten einheitlichen Steuermess-
betrag (Zerlegungsanteil) zu entrichten. Das gilt
nicht, wenn in der Gemeinde, aus der die Be-
triebstitte verlegt wird, mindestens eine Be-
triebstétte des Unternehmens bestehen bleibt.

Zum § 24 des Gesetzes.

§ 34

Urlaubsmarken im Baugewerbe.

Zum § 26 des Gesetzes.

§ 35

Erklédrung iber
die Berechnungsgrundlagen,

(*) Die Erklirung iiber die Berechnungsgrund-
lagen der Lohnsummensteuer ist auch dann zum
Filligkeitszeitpunkt der Lohnsummensteier ab-
zugeben, wenn die Steuer noch nicht entrichtet
wird.

(2) Die Abgabe der Erkldrung iiber die Be-
rechnungsgrundlagen kann nach § 202 der Ab-

gabenordnung erzwungen werden. Gegen danach
ergehende Verfiigungen der Gemeindebehorde ist
die Beschwerde an den Steuerdirektor zuldssig,
Die Vorschriften der Abgabenordnung iiber das
Beschwerdeverfahren sind entsprechend anzu-
wenden. '

Zum § 29 des Geselzes,

§ 36

Wareneinzelhandelsunter-
nehmen.

(1) Wareneinzelhandelsunternehmen. im Sinn
des § 29 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes sind
Unternehmen, die ausschliesslich Lieferungen im
Einzelhandel bewirken. Der Eigenverbrauch (§ 1
Ziffer 2 des Umsatzsteuergesetzes) bleibt dabei
ausser Betracht. ,

(3) Lieferungen im Einzelhandel im Sinn des
Absatzes 1 sind die im § 11 Absatz 3 der Durch-
fithrungsbestimmungen zum Umsatzsteuergeset
vom 23. Dezember 1938 bezeichneten Liefe-
rungen mit Ausnahme der im § 53 Absatz I
der Durchfiihrungsbestimmungen  zum Umsatz:
steuergesetz bezeichneten Lieferungen.” - -

Ubergangs- und Schlussbeétimmungen'

§ 37

Wohnungs- und Siedlungs-
unternehmen,

Von der Gewerbesteuer sind befreit:

1. Wohnungsunternehmen, solange sie auf
Grund der Gemeinniitzigkeitsverordnung
vom 1. Dezember 1930 und der sie er-

. ginzenden Bestimmungen als gemeinniitzig
anerkannt sind.

2. Unternehmen, solange sie als Organe der
staatlichen Wohnungspolitik (§ 28 der
Gemeinniitzigkeitsverordnung)  anerkannt
sind,



4. die von den obersten Landesbehorden zur
Ausgabe von Heimstétten zugelassenen ge-
meinniitzigen Unternehmen im Sinn des
Heimstittengesetzes.

§ 38

Warenhaussteuenr.

Besteht Sireit dariiber, ob eine Betriebstitte
ganz oder zu einem Teil (gegebenenfalls zu wel-
chem Teil) der Warenhaussteuer (§ 11 des Ein-
fiihrungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen)
unterliegt, so gelten {fiir das Rechtsmittelver-
fahren die rechilichen Vorschriften iiber die
Rechtsmittel gegen Gemeindeabgaben.

§ 39

§ 40

§41 X,

LEG TON

§ 42

Inkrafttreten. '

(1) Diese Verordnung gilt erstmals fiir das
Rechnungsjahr 1940. Mit dieser Wirkung tritt
sie an die Stelle der Zweiten Verordnung zur
Durchfiihrung des Gewerbesteuergesetzes vom
20. Februar 1938.

(2) Die Bestimmungen der §§ 4, 17 Absatz 2,
19, 31, 32 und 36 sind bereits fiir das Rech-
nungsjahr 1939 anzuwenden. Rechtskriftige Fest-
setzungen des einheitlichen Steuermessbetrags
fiir das Rechnungsjahr 1939 werden dadurch
nicht beriihrt.

(3) Die Bestimmungen des § 37 gelten fiir die
Rechnungsjahre 1939 und 1940.

31. Januar 1940,



	Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes Vom 31. Januar 1940

